
1. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Coswig (Anhalt) 

 

Aufgrund des § 10 §§ 8 und 45 Abs.2 Ziffer 1des Kommunalverfassungsgesetzes für das 

Land Sachsen- Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. S. 288) hat der Stadtrat der Stadt Coswig 

(Anhalt) am 26.03.2015 die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Coswig 

(Anhalt) vom 11.07.2014 beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

§ 5 Abs. 5 wird ergänzt um Nr. 3 

 

Die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 

gemäß § 99 Abs. 6 KVG LSA bis 2.000 € im Einzelfall.  

 

 

Artikel 2 

 

§ 10 Abs. 2 Nr. 9 erhält folgenden Wortlaut: 

 

Die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 

gemäß § 99 Abs. 6 KVG LSA bis 500 € im Einzelfall.  

 

 

Artikel 3 

 

Die 1. Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Coswig (Anhalt), den 13.04.2015 

 

 

 

Berlin  

Bürgermeisterin 


